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Das DSG hat angesichts der rasanten 

technologischen Entwicklungen an Wir-

kung verloren. Mit der Totalrevision des 

DSG bietet sich nun die Gelegenheit, das 

DSG wieder richtig zu justieren. Dabei ist 

aber bei allen Bestimmungen deren Wirk-

samkeit kritisch zu hinterfragen: Wo wäre 

weniger mehr? 

Souveräner  

Datenschutz ist 

notwendig

Auch die Kantone müssen ihre Daten-

schutzgesetze den neuen Anforderungen 

anpassen. Dabei sind die Regelungen 

nicht eins zu eins zu übernehmen – es 

muss im Resultat ein gleichwertiger 

Schutz gewährleistet werden. Der Leitfa-

den der Konferenz der Kantonsregierungen 

leistet den Kantonen wertvolle Unterstüt-

zung für eine Umsetzung mit Augenmass.

Anpassungsbedarf 

in den Kantonen

Vieles, was in der neuen Datenschutz-

grundverordnung gefordert wird, scheint 

«technisch möglich», doch noch kaum  

in der Praxis erprobt. Nutzer werden die 

umfangreichen Informations- und Partizipa-

tionsrechte der DSGVO wohl erst nutzen 

 können, wenn Software- und Onlineservice-

industrie erste mit technischem Datenschutz 

integrierte Produkte anbieten können.

Mehr Datenschutz 

durch Technik?

Wann gelten die Bestimmungen der DSGVO 

auch für Schweizer Unternehmen? Und in-

wiefern findet das schweizerische Daten-

schutzrecht auf internationale Verhältnisse 

Anwendung? In der Praxis schwieriger wird 

die Vollstreckung von datenschutzrechtli-

chen Massnahmen und Sanktionen im inter-

nationalen Verhältnis sein.

Extraterritoriale 

Wirkung der  

DSGVO

I n  e i g e n e r  S a c h e

Wie auf Seite 113 in digma 2016.3 angekündigt, erscheinen die beiden Nummern 2016.4 und 2017.1 als Doppelnummer erst Ende 

des ersten Quartals 2017. Der Grund ist die Tatsache, dass die Vernehmlassungsunterlagen des Bundes für die Totalrevision des Da-

tenschutzgesetzes statt, wie ursprünglich angekündigt, im August erst im Dezember 2016 veröffentlicht wurden. Damit war es den Au-

torinnen und Autoren nicht möglich, ihre Manuskripte rechtzeitig für die Nummer 2016.4 fertigzustellen. Die vorliegende Nummer ist 

dafür umso umfangreicher ausgefallen und vereint Beiträge sowohl zur Bedeutung der EU-Datenschutzreform für die Schweiz als auch 

zum Vorschlag des Bundesrates für die Schweizer Datenschutzreform inklusive der Umsetzung der internationalen Vorgaben in den 

Kantonen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen eine erhellende Lektüre!
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Es gibt geeignete kryptografische Mecha-

nismen, die dem Cloud-Nutzer anstelle le-

diglich reiner Zusagen in Service Level 

 Agreements technische Sicherheit und er-

höhten Datenschutz bieten. Was braucht 

es zur korrekten Anwendung? Daran arbei-

tet das Horizon-2020-Projekt PRISMA-

CLOUD.

Einsetzbare  

Kryptografie für 

die Cloud

privatim, die Vereinigung der schweizeri-

schen Datenschutzbeauftragten, nimmt 

Stellung zum Vorentwurf zum totalrevidier-

ten DSG. Er ist eine Chance, das DSG den 

aktuellen Herausforderungen anzupassen, 

auch wenn es noch Verbesserungsbedarf 

gibt. 

Chance zur  

Stärkung des  

Datenschutzes

Was sich unser Cartoonist denkt, wenn er 

von bestimmten Wirtschaftsverbänden 

hört, das alte Datenschutzgesetz tue es 

 eigentlich schon …

Wirksames 

 Datenschutzgesetz
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Extraterritoriale  
Wirkung der DSGVO
Anwendung der DSGVO der EU auf schweizerische Unter nehmen: 
schwierige Anwendungs- und Vollstreckungsfragen

Die DSGVO kann sich auf 

Schweizer Unternehmen aus-

wirken. Offene Fragen bleiben 

beim Vollzug von Verfügungen 

und Sanktionen.

 D
ie Europäische Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) tritt am 25. Mai 2018 in 

Kraft. Die Schweiz ist nicht Mitglied der 

Europäischen Union. Dennoch wirken sich die 

neuen Bestimmungen der DSGVO auf Unterneh-

men mit Sitz in der Schweiz aus. Für die Anwen-

dung der DSGVO ist eine Niederlassung in der 

EU nicht zwingend erforderlich (Art. 3 DSGVO).

Nicht nur die DSGVO wirkt sich extraterri-

torial aus. Auch das geltende schweizerische 

Datenschutzgesetz kann – ohne explizite Be-

stimmung im DSG – auf internationale Verhält-

nisse Anwendung finden. 

Im Zusammenhang mit der extraterritorialen 

Wirkung der DSGVO stellen sich folgende Fra-

gen: 

 In welchen Konstellationen ist die DSGVO 

auf schweizerische Unternehmen anwendbar?

 Was bedeutet das Marktortprinzip?

 Exkurs: Extraterritoriale Wirkung des schwei-

zerischen Datenschutzgesetzes?

 Vollstreckung von ausländischen datenschutz-

rechtlichen Verfügungen und Sanktionen?

Anwendbarkeit der DSGVO auf 

schweizerische Unternehmen 

Verordnungstext

Art. 3 DSGVO lautet folgendermassen:

«(1) Diese Verordnung findet Anwendung 

auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines Verantwortlichen oder ei-

nes Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, 

unabhängig davon, ob die Verarbeitung in der 

Union stattfindet. 

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf 

die Verarbeitung personenbezogener Daten von 

betroffenen Personen, die sich in der Union 

befinden, durch einen nicht in der Union nie-

dergelassenen Verantwortlichen oder Auftrags-

bearbeiter, wenn die Datenverarbeitung im 

Zusammenhang damit steht,

a) betroffenen Personen in der Union Waren 

oder Dienstleistungen anzubieten, unabhängig 

davon, ob von diesen betroffenen Personen eine 

Zahlung zu leisten ist;

b) das Verhalten betroffener Personen zu 

beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union 

erfolgt.

(3) Diese Verordnung findet Anwendung auf 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch einen nicht in der Union niedergelasse-

nen Verantwortlichen an einem Ort, der auf-

grund des Völkerrechts dem Recht eines Mit-

gliedstaats unterliegt.»

Konstellationen der räumlichen 

Anwendung

Aus dem Verordnungswortlaut und den Er-

wägungsgründen 22–25 ergeben sich folgende 

Konstellationen der räumlichen Anwendung1:

 Datenbearbeitung durch EU-Niederlassung 

eines Schweizer Unternehmens (Art. 3 Abs. 1 

DSGVO und Erwägungsgrund 22);

 Bearbeitung von Personendaten für Schwei-

zer Unternehmen durch einen Auftragsdaten-

bearbeiter in der EU (z.B. Cloud-Anbieter)  – 

dies unabhängig davon, ob es sich um Daten 

von EU- oder CH-Bürgern handelt (Art. 3 Abs. 1 

DSGVO und Erwägungsgrund 22);

 Schweizer Unternehmen bearbeitet Perso-

nendaten von EU-Bürgern und CH-Bürgern im 

Auftrag eines EU-Unternehmens (Art. 3 Abs. 1 

DSGVO und Erwägungsgrund 22);

 Schweizer Unternehmen bearbeitet Perso-

nendaten als Sub-Unternehmer im Auftrag ei-

nes EU-Auftragsdatenbearbeiters (Art. 3 Abs. 1 

DSGVO und Erwägungsgrund 22);

 Angebot von Waren und Dienstleistungen 

durch Schweizer Unternehmen an EU-Bürger 

(Marktortprinzip; Art.  3 Abs.  2 DSGVO und 

Erwägungsgrund 23);

 Verhaltensbeobachtung durch Schweizer Un-

ternehmen, sofern das beobachtete Verhalten 

Lukas Bühlmann, 

LL.M., Rechtsan-

walt, Bühlmann 

Rechtsanwälte AG, 

Zürich 

buehlmann@ 

br-legal.ch

Dr. Michael  

Reinle, Dr. iur., 

LL.M., Rechts-

anwalt, Bühlmann 

Rechtsanwälte AG, 

Zürich 

reinle@br-legal.ch
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in der EU stattfindet (Art. 3 Abs. 2 DSGVO und 

Erwägungsgrund 24)2.

Bedeutung des sog. «Marktortprinzips» 

für die extraterritoriale Wirkung

Hinsichtlich der Anwendung der DSGVO auf 

nicht in der EU niedergelassene Verantwort-

liche und Auftragsbearbeiter (Art.  3 Abs.  2 

DSGVO) wird jeweils von der Einführung des 

«Marktortprinzips» gesprochen3. Was im daten-

schutzrechtlichen Kontext darunter zu verste-

hen ist, geht aus Erwägungsgrund 23 der DS-

GVO hervor4. So ist für die Frage, ob ein «An-

gebot» im Sinne der Verordnung vorliegt, 

entscheidend, ob offensichtlich beabsichtigt 

wird, betroffenen Personen in einem oder meh-

reren EU-Mitgliedstaaten Leistungen anzubie-

ten. Die blosse Abrufbarkeit einer Website in 

der EU genügt hierfür ausdrücklich nicht. 

Desgleichen ist auch die Zugänglichkeit 

einer E-Mail-Adresse oder anderer Kontaktda-

ten sowie die Verwendung einer Sprache, die 

in dem Drittland (z.B. der Schweiz), in dem der 

Verantwortliche niedergelassen ist, allgemein 

gebräuchlich ist, explizit kein ausreichender 

Anhaltspunkt. Demgegenüber gilt die Verwen-

dung einer Sprache oder Währung, die (im 

Drittland unüblich, aber) in einem oder mehre-

ren EU-Mitgliedstaaten gebräuchlich ist, in 

Verbindung mit der Möglichkeit, Produkte in 

dieser anderen Sprache zu bestellen, als rele-

vantes Indiz für eine solche Absicht. Gleiches 

gilt auch für die Erwähnung von Kunden oder 

Nutzern, die sich in der Union befinden.

Daraus wird deutlich, dass die Verordnung 

implizit auf die vom EuGH – insbesondere im 

Zusammenhang mit der internationalen Zustän-

digkeit bei Verbraucherverträgen – entwickelten 

Kriterien5 für das Vorliegen einer «Ausrichtung» 

Bezug nimmt. Da die Aufzählung der Faktoren 

nicht abschliessend ist, kommen daher weitere 

Kriterien in Betracht6. So dürften insbesondere 

die gezielte Werbung an Nutzer in bestimmten 

Mitgliedstaaten, die Angabe von Versandkosten 

in einzelne EU-Länder oder Lieferhinweise (z.B. 

Vorgaben für die Abwicklung von Bestellungen) 

hinsichtlich bestimmter EU-Staaten als klare 

Anhaltspunkte für eine relevante «Angebots-

Absicht» eingestuft werden. Gleiches wird auch 

für die Angabe einer Bankverbindung im ent-

sprechenden Land gelten. Ferner könnten im 

Einzelfall namentlich auch Hinweise auf 

Rechtsvorschriften eines bestimmten EU-Lan-

des oder das Betreiben einer Website unter 

einer länderspezifischen Top-Level-Domain als 

relevante Kriterien betrachtet werden. 

Exkurs: Extraterritoriale Wirkung des 

schweizerischen Datenschutzgesetzes

Keine explizite Regelung im 

Datenschutzgesetz

Weder das geltende schweizerische Daten-

schutzgesetz, noch der Vorentwurf zu einem 

totalrevidierten schweizerischen Datenschutz-

gesetz (VE-DSG)7 äussern sich explizit zum 

räumlichen Geltungsbereich.

Im Erläuternden Bericht zum VE-DSG8 wird 

die Frage des räumlichen Geltungsbereichs 

allerdings angesprochen9. Gemäss Bundesrat 

wurde auf eine explizite Regelung verzichtet10. 

Das geltende Recht würde die Anwendung des 

schweizerischen Datenschutzgesetzes auf in-

ternationale Sachverhalte bereits erlauben11.

Extraterritoriale Anwendung des 

Datenschutzgesetzes bereits erlaubt

Die Erwägungen des Bundesverwaltungsge-

richts12 und des Bundesgerichts13 im Google-

Street-View-Entscheid zeigen eindrücklich, 

dass das schweizerische Datenschutzgesetz 

trotz fehlender expliziter Regelung auf interna-

tionale Sachverhalte anwendbar ist. 

Dabei ist zwischen privatrechtlichen und öf-

fentlich-rechtlichen Bestimmungen des Daten-

schutzgesetzes zu unterscheiden. Privatrechtli-

cher Natur sind z.B. die Datenbearbeitungs-

grundsätze, öffentlich-rechtlicher Natur sind z.B. 

Für die Frage, ob ein «Angebot» im Sinne der 

DSGVO vorliegt, ist entscheidend, ob offen-

sichtlich beabsichtigt wird, Personen in einem 

EU-Mitgliedstaat Leistungen anzubieten.

K u r z & b ü n d i g

Die Bestimmungen der DSGVO sind für schweizerische Unterneh-

men relevant. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein schweizerisches 

Unternehmen Personendaten im Auftrag eines Datenverantwortli-

chen in der EU bearbeitet, wenn ein schweizerisches Unternehmen 

sich mit einem Onlineshop spezifisch an EU-Bürger richtet oder auf 

einer Webseite die Internetaktivitäten von EU-Bürgern beobachtet. 

Nicht nur die DSGVO wirkt sich extraterritorial aus. Auch ohne ex-

plizite gesetzliche Regelung kann bereits das geltende schweizeri-

sche Datenschutzrecht auf internationale Verhältnisse Anwendung 

finden. Daran wird sich mit der Revision des schweizerischen Da-

tenschutzgesetzes nichts ändern. Die Anwendbarkeit des schweize-

rischen Datenschutzgesetzes auf ausländische Unternehmen bzw. 

die Anwendbarkeit der DSGVO auf schweizerische Unternehmen ist 

das eine. In der Praxis schwieriger ist die Vollstreckung von daten-

schutzrechtlichen Massnahmen und Sanktionen im internationalen 

Verhältnis.
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die Informationspflichten an den EDÖB, die 

Pflicht zur Anmeldung einer Datensammlung 

nach geltendem Datenschutzgesetz14. 

Die Anwendbarkeit auf internationale Sach-

verhalte bestimmt sich dabei folgendermassen:

 Privatrechtliche Bestimmungen: Art.  139 

Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 IPRG15 gibt dem Geschä-

digten, d.h. der betroffenen Person, ein weit-

gehendes Wahlrecht16. Wählen kann er zwi-

schen dem Recht des Staates, a) in dem er 

seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat (sofern der Verletzer mit dem 

Eintritt des Erfolges in dem Staat rechnen 

musste), b) in welchem der Verletzer seine 

Niederlassung oder seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt hat, oder c) in welchem der Erfolg der 

verletzenden Handlung eintritt, sofern der Ver-

letzer mit dem Eintritt des Erfolgs in diesem 

Staat rechnen musste17. Gemäss herrschender 

Lehre liegt der Erfolgsort bei Persönlichkeits-

verletzungen regelmässig am gewöhnlichen 

Aufenthalt des Geschädigten18. Entscheidend 

für die Anwendung des Wahlrechts in Art. 139 

Abs. 1 IPRG ist allerdings, dass schweizerische 

Gerichte international-privatrechtlich für die 

Beurteilung des Streitfalles zuständig sind19.

 Öffentlich-rechtliche Bestimmungen: Es gilt 

das Territorialitätsprinzip20. Die öffentlich-recht-

lichen Vorschriften des schweizerischen Daten-

schutzgesetzes sind nur auf Datenbearbeitungen 

in der Schweiz anwendbar. Die Gerichtspraxis 

hat jedoch mithilfe des sog. Auswirkungsprinzips 

den räumlichen Geltungsbereich von öffentlich-

rechtlichen Bestimmungen auf internationale 

Sachverhalte ausgedehnt21. In der Lehre wird 

z.B. festgehalten, dass schweizerische Behörden 

die Sammlung von persönlichen Daten von Per-

sonen in der Schweiz von einem Standort im 

Ausland aus beurteilen können22. Allerdings 

muss diese Sammlung spezifisch erfolgen, z.B. 

durch eine spezifische Kontaktnahme von Per-

sonen in der Schweiz durch ausländische Call-

Center. Bei Datensammlungen über Webseiten 

ist entscheidend, ob sich die Webseite gezielt an 

Personen in der Schweiz richtet (siehe hierzu 

vorangehend die Ausführungen zum Marktort-

prinzip)23. Gemäss Bundesverwaltungsgericht 

soll es allerdings bereits genügen, wenn Bilder 

auf einer Webseite weltweit und damit auch in 

der Schweiz veröffentlicht werden24. Nach der 

vorliegenden Auffassung geht diese extensive 

Anwendung des Auswirkungsprinzips zu weit. Im 

Zusammenhang mit dem Auswirkungsprinzip 

wird in Bezug auf andere öffentlich-rechtliche 

Gesetze ein spezifischer Schweizbezug verlangt 

(z.B. eine gewisse Spürbarkeit auf dem schwei-

zerischen Markt im Kartellrecht)25.

 Strafrechtliche Bestimmungen: Gewisse Be-

stimmungen im geltenden DSG sowie die im 

VE-DSG in Art.  50  ff. vorgeschlagenen Sank-

tionen sind strafrechtlicher Natur26. Der räumli-

che Geltungsbereich dieser Bestimmungen rich-

tet sich aufgrund von Art. 333 StGB nach den 

Grundsätzen des Strafgesetzbuches. Nach Art. 3 

StGB ist der Begehungsort in der Schweiz ent-

scheidend. Nach Art. 7 StGB kann es sich dabei 

um den Handlungs- oder Erfolgsort handeln27. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 

das schweizerische Datenschutzrecht trotz feh-

lender expliziter Regelung des räumlichen Gel-

tungsbereichs durchaus Wirkungen auf inter-

nationale Sachverhalte entfaltet.

Vollstreckungsprobleme im 

internationalen Verhältnis

Dass das schweizerische Datenschutzgesetz 

bzw. die DSGVO auf einen internationalen Sach-

verhalt anwendbar sind, bedeutet noch nicht, 

dass entsprechende datenschutzrechtliche Ver-
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fügungen oder Sanktionen gegen Unternehmen 

mit Sitz im Ausland vollstreckt werden können. 

Anwendbarkeit eines Gesetzes und Vollstreckung 

sind nicht dasselbe28. Regelmässig haben aus-

ländische Unternehmen (leider) auch keine Nie-

derlassung im Vollstreckungsstaat – welche zu-

dem in die inkriminierte oder beanstandete 

Handlung involviert ist29. Bei einer Niederlas-

sung oder Vermögenswerten (z.B. Bankkonten, 

Immaterialgüterrechte, Sacheigentum) im Voll-

streckungsstaat erleichtert sich die Vollstre-

ckung. 

Massgeblich betreffend die Vollstreckung im 

internationalen Verhältnis ist die Rechtsnatur der 

betreffenden Massnahmen bzw. Sanktionen:

 Entscheide in Zivilverfahren: Zivilrechtliche 

Entscheide können im Ausland anerkannt und 

vollstreckt werden. Massgeblich sind hierbei 

völkerrechtliche Verträge wie z.B. das Lugano-

Übereinkommen oder die international-privat-

rechtlichen Bestimmungen des Vollstreckungs-

landes30.

 Verwaltungsmassnahmen: Solche Massnah-

men, z.B. Verfügungen des EDÖB gemäss der 

neu vorgeschlagenen Verfügungskompetenz in 

Art.  43 VE-DSG31, wirken sich nur in der 

Schweiz aus. Verfügungen von ausländischen 

Datenschutzbehörden gegen schweizerische 

Unternehmen wirken sich umgekehrt nicht per 

se in der Schweiz aus32. Ohne entsprechende 

internationale Abkommen können Massnahmen 

von ausländischen Behörden nicht vollstreckt 

werden. Möglich ist allerdings, dass z.B. der 

EDÖB auf Information durch eine EU-Daten-

schutzbehörde hin zum Schluss kommt, dass 

eine von der EU-Behörde beanstandete Daten-

bearbeitung durch ein schweizerisches Unter-

nehmen auch das schweizerische Datenschutz-

gesetz verletzt. Der EDÖB könnte dann seiner-

seits Empfehlungen bzw. zukünftig Verfügungen 

gegen das schweizerische Unternehmen erlas-

sen. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um 

die Vollstreckung einer ausländischen Verwal-

tungsmassnahme. 

 Strafrechtliche Entscheide / Sanktionen: Ent-

scheidend ist zunächst, ob datenschutzrecht-

liche Sanktionen als Strafsanktion zu qualifi-

zieren sind. Dies wäre bei Art. 50 ff. VE-DSG 

klar der Fall. Eine Strafsanktion liegt auch vor, 

wenn bei Nichteinhaltung einer verwaltungs-

Verfügungen von ausländischen Daten-

schutzbehörden gegen schweizerische  

Unternehmen wirken sich nicht per se in  

der Schweiz aus.

F u s s n o t e n

1 Der Verordnungstext sowie die Erwägungsgründe und eine Kom-

mentierung der Bestimmungen finden sich z.B. auf <https://

www.datenschutz-grundverordnung.eu>.
2 Gemäss Erwägungsgrund 24 geht es vor allem um die Verhal-

tensbeobachtung mittels Trackingtools auf Webseiten. 
3 Vgl. z.B. PILTZ, 558 f.
4 Im Gegensatz zu Erwägungsgrund 23 verlangt Erwägungsgrund 

24 nicht explizit eine spezifische «Ausrichtung». Unklar ist 

deshalb, ob sich Websites bei der Verhaltensbeobachtung mittels 

Trackingtools spezifisch an EU-Bürger richten müssen oder ob 

die DSGVO bei jedem Tracking von EU-Bürgern zur Anwendung 

gelangt. 
5 Vgl. insbesondere Urteil des EuGH, C-585/08 und C-144/09, 

vom 7. Dezember 2010 («Pammer/Alpenhof»).
6 Vgl. hierzu SCHIRMBACHER/BÜHLMANN, 188 ff.
7 Der Wortlaut des Vorentwurfs ist unter der folgenden Webseite 

abrufbar: <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzge-

bung/datenschutzstaerkung/vorentw-d.pdf>. 
8 Erläuternder Bericht zum VE-DSG.
9 Erläuternder Bericht zum VE-DSG, 42 f.
10 Der Bundesrat hat sich überlegt, für ausländische Unternehmen 

eine Pflicht zur Benennung eines Datenschutz-Vertreters analog 

zu Art. 27 DSGVO einzuführen (Erläuternder Bericht zum VE-

DSG, 42). Er hat jedoch darauf verzichtet, weil z.B. Art. 11b 

VwVG sowie Art. 140 ZPO die Benennung eines Zustellungsemp-

fängers bereits zulassen. 
11 Der Bundesrat verweist zu Recht darauf, dass weniger die Be-

stimmung des räumlichen Geltungsbereichs als vielmehr die 

Vollstreckung von datenschutzrechtlichen Massnahmen und 

Sanktionen im internationalen Verhältnis problematisch sind 

(vgl. Erläuternder Bericht zum VE-DSG, 42).
12 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, A-7040/2009, vom 

30. März 2011 («Google Street View»).
13 BGE 138 II 346.
14 Zum Ganzen z.B. THALMANN, 337 ff.
15 SR 291. 
16 Das Bundesverwaltungsgericht hat die Frage offengelassen, ob 

das Wahlrecht auch durch den EDÖB ausgeübt werden kann, 

siehe Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, A-7040/2009, vom 

30. März 2011, E. 5.5.2 («Google Street View»). Aufgrund der 

Ausführungen hätte das Bundesverwaltungsgericht die Frage 

tendenziell bejaht. 
17 Mit diesem weitgehenden Wahlrecht wollte der Gesetzgeber 

verhindern, dass der Datenbearbeiter sich mit der Wahl seines 

Domizils einen datenschutzrechtlichen Vorteil verschaffen kann 

(Verhinderung von «Datenoasen»). Das weitgehende Wahlrecht 

führt jedoch dazu, dass der Datenbearbeiter das anwendbare und 

damit zu berücksichtigende Datenschutzrecht nur schwierig 

vorhersehen kann, vgl. ROSENTHAL/JÖHRI, Art. 139 IPRG N 2.
18 Vgl. THALMANN, 339. Zu Recht verweisen allerdings ROSENTHAL/

JÖHRI, Art. 139 IPRG N 23, darauf, dass der gewöhnliche Auf-

enthalt der betroffenen Person nicht der einzige Erfolgsort sein 

muss. Der Erfolgsort kann auch dort liegen, wo mittels einer 

spezifischen Datenbearbeitung in die vom Datenschutzgesetz 

geschützte Persönlichkeitssphäre eingewirkt wird. 
19 Die international-privatrechtliche Zuständigkeit der schweizeri-

schen Gerichte kann sich z.B. aus Art. 129 IPRG (Handlungs- 

oder Erfolgsort in der Schweiz) bzw. aus Art. 5 Nr. 3 LugÜ (SR 

0.275.12; Handlungs- oder Erfolgsort) ergeben. 
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rechtlichen Verfügung nach Art. 41 VwVG i.V.m. 

Art 292 StGB eine Busse ausgesprochen wird33. 

Eine Strafsanktion würde auch dann vorliegen, 

wenn die Schweiz analog zur DSGVO dem 

EDÖB eine direkte Sanktionskompetenz zu-

sprechen würde34. In der Schweiz ist für die 

Vollstreckung von ausländischen Strafurteilen 

das Bundesgesetz über internationale Rechts-

hilfe in Strafsachen (IRSG) anwendbar35. An-

dere Länder kennen vergleichbare Gesetzesbe-

stimmungen36. Solche Gesetzesbestimmungen 

erlauben die Vollstreckung von Geldstrafen, 

auch wenn diese von Verwaltungsbehörden ge-

stützt auf das Verwaltungsstrafrecht erlassen 

werden37. Entscheidend ist allein, ob die Geld-

strafe als Strafsanktion zu qualifizieren ist. 

Um die vorangehend erwähnten Vollstre-

ckungsprobleme zu reduzieren, verlangt Art. 27 

DSGVO von ausländischen Unternehmen, wel-

che in den räumlichen Geltungsbereich der 

DSGVO fallen, die Benennung eines Daten-

schutz-Vertreters in einem EU-Land. In der 

Literatur zur DSGVO wird die Auffassung ver-

treten, dass der Datenschutz-Vertreter ersatz-

weise für Verletzungen der DSGVO verantwort-

lich gemacht werden kann, d.h. sich die Geld-

strafen und Verfügungen direkt an diesen 

richten können38. Der Wortlaut von Art.  27 

DSGVO ist diesbezüglich nicht klar. Aus dem 

Erwägungsgrund 80 könnte sich eine solche 

Verantwortlichkeit durchaus herauslesen lassen 
39.

Es ist zu beachten, dass ausländische Un-

ternehmen nicht in jedem Fall einen Daten-

schutz-Vertreter benennen müssen. Ein Vertre-

ter ist nicht zu benennen, wenn (kumulativ) die 

Datenbearbeitung:

 nur gelegentlich erfolgt,

 nicht in grösserem Umfang sensible Daten 

nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO umfasst und

 unter Berücksichtigung der Art, Umstände, 

Umfang und Zwecken der Verarbeitung voraus-

sichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte 

und Freiheiten der betroffenen Personen führt. 

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die 

Vollstreckung von datenschutzrechtlichen 

Massnahmen oder Geldstrafen im Ausland 

schwierig sein kann. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass ein Schweizer Unternehmen, wel-

ches mit seinen Datenbearbeitungen unter den 

Geltungsbereich der DSGVO fällt, vor Massnah-

men und Sanktionen der EU-Datenschutzbe-

hörden sicher ist, wenn es keine Niederlassung 

in einem EU-Mitgliedstaat hat. Das IRSG er-

laubt die Vollstreckung von ausländischen 

Strafentscheiden unter gewissen Voraussetzun-

gen. Sofern das betreffende Unternehmen Ver-

mögenswerte in einem EU-Mitgliedstaat hat, 

können auch diese Vermögenswerte Gegen-

stand von Vollstreckungshandlungen werden. 

 

Dass die Vollstreckung von datenschutzrechtlichen 

Massnahmen oder Geldstrafen im Ausland schwie-

rig sein kann, bedeutet nicht, dass ein Schweizer 

Unternehmen vor Massnahmen und Sanktionen 

der EU-Datenschutzbehörden sicher ist.

F u s s n o t e n  ( F o r t s e t z u n g )

20 Vgl. THALMANN, 341; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, 

A-7040/2009, vom 30. März 2011, E. 5.4.1 («Google Street 

View»).
21 Bundesgericht, XIII. Treffen der obersten Verwaltungsgerichts-

höfe Österreichs, Deutschlands, des Fürstentums Liechtenstein 

und der Schweiz, 7 ff. mit Hinweisen auf die Gerichtspraxis zum 

Auswirkungsprinzip.
22 Vgl. THALMANN, 341; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, 

A-7040/2009, vom 30. März 2011, E. 5.4.1 («Google Street 

View»).
23 Vgl. BÜHLMANN/SCHÜEPP, 681 ff., Rz. 19.102; ROSENTHAL/JÖHRI, 

Art. 7a DSG N 1, halten zu Recht fest, dass nicht jede Eingabe 

von Daten durch eine Person in der Schweiz auf der ausländi-

schen Webseite eines ausländischen Unternehmens eine Daten-

bearbeitung in der Schweiz darstellen kann.
24 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, A-7040/2009, vom 

30. März 2011, E. 5.4.2 («Google Street View»). Das Bundes-

gericht hat die Anwendbarkeit des DSG auf den Sachverhalt 

ebenfalls bejaht (BGE 138 II 346 ff., 352 f., E. 3.3). Aus den 

Ausführungen des Bundesgerichts geht jedoch nicht klar hervor, 

ob die Veröffentlichung der Bilder auf einer weltweit abrufbaren 

Webseite für sich alleine genügt hätte oder ob die Anwendbarkeit 

des DSG aufgrund der Gesamtheit der Datenbearbeitungen  – 

gewisse Bearbeitungen erfolgten unbestritten in der Schweiz – 

bejaht wurde.
25 Zur Frage der Spürbarkeit: Bundesgericht (Fn. 21), 10 mit Ver-

weis auf BGE 127 III 219 ff., anders das BVGer im Entscheid 

zu Gaba (Elmex) (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, A-B-

506/2010, vom 19. Dezember 2013): Das BVGer hat sich dort 

ausführlich mit der Spürbarkeit auseinandergesetzt und verneint, 

dass eine Spürbarkeitsprüfung auf der Ebene des Anwendungs-

bereichs zu erfolgen hat (vgl. E. 3.3.14.1). Auch das Bundes-

verwaltungsgericht verlangt jedoch Anknüpfungspunkte zur 

Schweiz. Es ist aufgrund der Ausführungen des Bundesverwal-

tungsgerichts unklar, ob sich der Unterschied zur Praxis des 

Bundesgerichts allenfalls alleine auf die Begrifflichkeit «Spür-

barkeit» bezieht. 
26 Siehe zur strafrechtlichen Qualifikation von Verwaltungsstrafen 

am Beispiel des schweizerischen Kartellgesetzes RIEDO/NIGGLI, 

41 ff., insbesondere 44 ff.
27 Vgl. THALMANN, 341; vgl. auch RIEDO/NIGGLI, 44.



d i g m a  2 0 1 7 . 1 1 3

F u s s n o t e n  ( F o r t s e t z u n g )

28 Im Zusammenhang mit dem Kartellrecht hat das Bundesgericht 

zu Recht festgehalten, dass die schwierige Vollstreckung einer 

Massnahme oder Geldstrafe auf die Frage der Anwendung des 

schweizerischen Kartellgesetzes im internationalen Verhältnis 

keinen Einfluss hat (BGE 127 III 219 ff., 227, E. 4.c). Die 

Vollstreckungsprobleme seien u.a. durch internationale Abkom-

men zu lösen. 
29 Aus rechtsstaatlichen Gründen und auch mit Rücksicht auf das 

Territorialitätsprinzip dürfen Niederlassungen nach der hier ver-

tretenen Auffassung nicht in jedem Fall (anstelle oder zusammen 

mit der Muttergesellschaft) in die Pflicht genommen werden. Bei 

Niederlassungen, welche rechtlich keine Zweigniederlassung 

darstellen, handelt es sich um selbständige juristische Personen. 

Die Niederlassung selbst ist nicht ein Vermögenswert der Mut-

tergesellschaft – lediglich die Beteiligung an der Niederlassung 

stellt ein Aktivum dar. Art. 50 Abs. 1 SchKG (SR 281.1) lässt 

denn eine Betreibung am Ort der schweizerischen Niederlassung 

bei einem ausländischen Schuldner nur zu, wenn die Verbind-

lichkeit im Zusammenhang mit der Niederlassung steht. 
30 Mühsam kann bei solchen zivilrechtlichen Verfahren allenfalls 

die Zustellung von Verfahrensdokumenten sein. Ohne entspre-

chende zwischenstaatliche Bestimmungen ist eine direkte pos-

talische Zuständigkeit nicht zulässig, vgl. z.B. Bundesrat, Die 

zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern, Bericht vom 

11. Dezember 2015, 95 f.
31 Bis anhin hatte der EDÖB keine Verfügungskompetenz. Er konn-

te lediglich Empfehlungen abgeben. Akzeptierten die Unterneh-

men diese Empfehlung nicht oder hielten sie diese nicht ein, 

musste der EDÖB nach Art. 29 Abs. 4 DSG beim Bundesverwal-

tungsgericht den Erlass einer Verfügung beantragen.
32 Hierzu gibt es eine recht umfangreiche Literatur zur Vollstre-

ckung von ausländischen Strassenverkehrsmassnahmen und 

-sanktionen. Es ist unbestritten, dass z.B. ausländische Fahr-

zeugausweisentzüge oder Bussen ohne internationale Abkommen 

nicht direkt in der Schweiz vollstreckbar sind, vgl. z.B. ausführ-

lich SPIESS, 1499  ff. Art. 16cbis SVG, der die Anordnung von 

Warnungsentzügen in der Schweiz nach Verkehrsdelikten im 

Ausland vorsieht, stellt keine Vollstreckung der ausländischen 

Massnahme dar, sondern beinhaltet eine selbständige Massnah-

mekompetenz der schweizerischen Behörden.

33 Art. 50 Abs. 2 lit. f VE-DSG – beim Vorentwurf hat sich hier ein 

Nummerierungsfehler eingeschlichen, weshalb es wohl lit. e sein 

müsste – sieht bei Nichteinhaltung einer EDÖB-Verfügung einen 

eigenständigen Straftatbestand vor, welcher Art. 292 StGB er-

setzt. Im Erläuternden Bericht zum VE-DSG, 85, wird dies damit 

begründet, dass die gemäss Art. 292 StGB vorgesehene Maxi-

malstrafe (CHF 10 000) zu wenig hoch sei. Die Maximalstrafe 

nach Art. 50 VE-DSG beträgt CHF 500 000 bei Vorsatz sowie 

CHF 250 000 bei Fahrlässigkeit. Sowohl Art. 50 Abs. 2 lit.  f 

VE-DSG als auch Art. 292 StGB richten sich primär an die ver-

antwortliche natürliche Person. 
34 Vgl. die Ausführungen von RIEDO/NIGGLI, 44 ff., zu den vergleich-

baren Direktsanktionen im Kartellgesetz. RIEDO/NIGGLI, 46  ff., 
legen darüber hinaus dar, dass für eine Sanktionierung der ju-

ristischen Person – im Gegensatz zu den verantwortlichen natür-

lichen Personen  – die Einführung der Direktsanktionen in 

Art. 49a KG unabdingbar war. Allerdings kritisieren sie die Be-

gründung für die Einführung dieser Bestimmung – ohne diese 

Verschuldensunabhängige Sanktion könnten juristische Personen 

kaum je zur Verantwortung gezogen werden.
35 SR 351.1. Die Vollstreckung ausländischer Strafentscheide und 

Sanktionen ist in Art. 94 ff. IRSG geregelt. Verlangt wird u.a. die 

doppelte Strafbarkeit. Bei Geldstrafen dürfen diese nicht über 

die im schweizerischen Recht vorgesehene Maximalstrafe hin-

ausgehen. Aktuell würde daher eine Vollstreckung von Geldstra-

fen, welche von EU-Datenschutzbehörden gestützt auf die 

 DSGVO ausgesprochen werden, in der Schweiz scheitern. 
36 Z.B. §  48 des deutschen Gesetzes über die internationale 

Rechtshilfe in Strafsachen (IRG), vgl. hierzu Verfügung des 

Bundesstrafgerichts vom 21. September 2016, Geschäftsnum-

mer SK.2016.36.
37 Verfügung des Bundesstrafgerichts vom 21. September 2016, 

Geschäftsnummer SK.2016.36. Dort ging es um eine Geldstra-

fe, welche das EFD wegen einer Verletzung des Bankgesetzes im 

Verwaltungsstrafverfahren ausgefällt hatte. 
38 MAIER.
39 Im letzten Satz des Erwägungsgrundes 80 heisst es, dass der 

bestellte Vertreter bei Verstössen des Verantwortlichen oder Auf-

tragsdatenbearbeiters dem Durchsetzungsverfahren unterworfen 

werden soll. Die nationalen Gesetzgeber dürften hier einen ge-

wissen Umsetzungsspielraum haben. 
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